
An die  

Stadt Geestland 

Bürgerbüro 

Sieverner Straße 10 
27607 Geestland 

 

 

Antrag auf Einrichtung von Auskunfts- bzw. Übermittlungssperre/n 
 

Vor- und Nachname 
 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort) 
 

 

Telefon (freiwillige Angabe für evtl. Rückfragen) 

 
 

 

Ich beantrage die Einrichtung einer Übermittlungssperre  
 

�  für die Weitergabe von Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften  

(§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG) 
 

�  bei Ehe- und/oder Altersjubiläen (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG) 
 

�  bei Auskünften an Parteien u. a. (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 1 BMG) 
 

�  bei Auskünften an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG) 
 

Ich beantrage  
 

�  die Einrichtung einer Auskunftssperre bei Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 

Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen (§ 51 Abs. 1 BMG)  
 

 

 
 
 
 
 
 
Zusätzlich zur Begründung muss für die Einrichtung einer Auskunftssperre ein Nachweis über 
die Gefährdung eingereicht werden (zum Beispiel Polizeiprotokolle, Anzeigen, Gerichtsurteile 
oder Ähnliches). Die Einrichtung dieser Auskunftssperre ist auf zwei Jahre befristet. 

 

Die Auskunfts- und Übermittlungssperren haben keinen Einfluss auf Auskünfte an Behörden oder 

sonstige öffentliche Stellen und dürfen nicht dazu genutzt werden, sich finanziellen Forderungen 

zu entziehen. 

 
 

 

             
Ort, Datum       Unterschrift 

Begründung : 


